




un a bey Abnahme der monathlichen Ober
Z Steuer Caſſen-Rechnungen ſich gefunden  daß
Z denen vielfaltig ergangenen Verordnungen ehn—

Contingenter nicht promt abgefuhret werden ſondern dieſelbe
damit vielfalttig bis nach dem monaihlichen Schluß der Ober—

Steuer. Caſle, zuweilen auch wohl gantze Monathe und gar
'bis im dritten Monath in Reſt verbleiben hieraus aber erhellet
daß gedachte Receptores keinen 3. monathlichen Vorſchuß ge-
than folglich die hohe Procent- Gelder zur Ungebuhr genoſſen;

So werden geſamte Steuer Receptores hiedurch noch und
abermahlen erinnert auch nachdrucklich befehliget ihren Con-
tracten gemaß S Jahr Contribution vorzuſchieſſen und an die
Ober. Steuer. Caſſle præciſe zu bezahlen oder zu gewartigen daß
man ihnen das fur den Vorſchuß genieſſende kroeent- Geld in

der Rechnung ſtreichen laſſen werde.

Signatum Eleve in der Krieges  und Domainen Cammer
den 9. Aprilis 1749.

z. C M. v. Beſſel Munt. Schmitz. J. C. Wollmſtadt Durham. Colberg. A. O. v. Raesfeld

B. Rappard. Gajali. Michaelis. Keſſel. L. P. v. Hagen.

Cireculare.
An geſamte Steuer-Keceptorer,

wegen promter Abfuhrung der
monathlichen Siecuer Contine GSaumann.

genter.
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